
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Florian Berghammer GmbH  

 

§ 1 Geltungsbereich; Form 

 

1.1 Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle 

unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden („Kunde“). Die AGB gelten, 

wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, sowie 

wenn der Kunde Verbraucher (§13 BGB) ist, es sei denn, die einzelnen Klauseln 

dieser AGB sagen etwas anderes. 

1.2 Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder 

ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur dann 

und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt 

haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch 

dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Kunden die Lieferung an ihn 

vorbehaltlos ausführen. 

1.3 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Kunden in Bezug auf den 

Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind 

schriftlich abzugeben. Schriftlichkeit im Sinne dieser AGB schließt Schrift- und 

Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) ein. 

 

§ 2 Angebote, Vertragsabschluss 

 

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht 

ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte 

Annahmefrist enthalten. 

2.2 Der Vertrag kommt erst durch unsere Auftragsbestätigung oder durch 

Ausführung des Auftrages zustande. Die in unseren Prospekten, Katalogen, 

Preislisten oder den im Angebot und zum Angebot gehörenden Unterlagen 

enthaltenen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, Maßangaben, Gewichte und 

Lieferungs- und Leistungsbeschreibungen sind branchenübliche 

Näherungswerte, es sei denn, dass sie in der Auftragsbestätigung ausdrücklich 

als verbindlich bezeichnet werden. Konstruktions- und Formänderungen des 

Liefergegenstandes bleiben vorbehalten, soweit die Änderungen für den 

Kunden zumutbar sind  

2.3 Der Lieferumfang wird durch die schriftliche Auftragsbestätigung der Firma 

Berghammer bestimmt. Sämtliche Nebenabreden und Änderungen bedürfen 

der schriftlichen Bestätigung von Berghammer.  

 

 



 

§ 3 Preis und Zahlung 

 

3.1 Die Preise gelten, wenn nichts anderes vereinbart ist, ab Lager von 

Berghammer, Gewerbegebiet 17, 83139 Söchtenau, oder bei Versendung vom 

Herstellerwerk, Verpackung nicht eingeschlossen. Bei den Preisen handelt es 

sich um Nettopreise, hinzu kommt die jeweils gültige Umsatzsteuer.   

3.2 Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 10 Tagen bei Kauf ab 

Rechnungsstellung und bei Lieferung ab Rechnungstellung und Lieferung bzw. 

Abnahme der Ware. Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer laufenden 

Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise 

nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären 

wir spätestens mit der Auftragsbestätigung. 

3.3 Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer, sofern es sich um 

keinen Verbraucher handelt, in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs 

zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten 

uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor.  

3.4 Tritt zwischen Geschäftsabschluss und Lieferung eine Änderung bestimmter 

Kostenfaktoren – Herstellungskosten (i.S.d. § 255 Abs. 2 HGB), Packmaterial 

oder Fracht – von mehr als 3 % ein, so kann der vereinbarte Preis von uns 

entsprechend dem Einfluss der maßgebenden Kostenfaktoren angepasst 

werden, wobei Preissenkungen bei anderen Kostenfaktoren bei der Anpassung 

zugunsten des Kunden berücksichtigt werden. Der Kunde hat das Recht, bei 

Preiserhöhungen von mehr als 25 % den Rücktritt vom Vertrag zu erklären. 

Dieses Recht steht uns gegenüber dem Kunden der Verbraucher ist nur zu, 

wenn zwischen dem Geschäftsabschluss und der Lieferung mindestens vier 

Monate liegen.  

3.5 Ein Skontoabzug ist nur bei ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung möglich. 

Für den Skontoabzug ist der Eingang des Rechnungsbetrages auf dem Konto 

von Berghammer [IBAN:DE59 7116 0000 0006 8437 00] maßgebend. 

Skontozusagen gelten nur für den Fall, dass sich der Kunde mit der Bezahlung 

anderer Lieferungen nicht im Rückstand befindet.  

3.6 Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit 

zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln 

der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Käufers unberührt. 

 

§ 4 Lieferfristen und Verzug 

 

4.1  Lieferfristen und Termine gelten nicht als verbindlich, es sei denn, dass diese 

ausdrücklich so bezeichnet sind. 



4.2 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu deren Ablauf der Liefergegenstand 

das Lager der Firma Berghammer oder das Herstellerwerk verlassen hat bzw. 

die Versandbereitschaft dem Unternehmer mitgeteilt worden ist.  

4.3 Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig und abzunehmen. 

4.4 Sollten wir trotz ordnungsgemäßer und ausreichender Eindeckung vor 

Vertragsschluss von unserem Lieferanten/Sublieferanten ohne unser 

Verschulden nicht, nicht rechtzeitig, nicht richtig beliefert werden, werden wir 

den Kunden unverzüglich nach Kenntniserlangung darüber in Textform oder 

schriftlich informieren. In solch einem Fall haben wir die Wahl, die Lieferung für 

die Zeit der Behinderung herauszuschieben bzw. vom Vertrag ganz oder 

teilweise zurückzutreten, sofern wir den Kunden über die Behinderung 

informiert haben und kein Beschaffungsrisiko gem. § 276 BGB oder eine 

Liefergarantie übernommen haben. 

4.5 Ziffer 4.4 gilt auch im Falle von Ereignissen höherer Gewalt. Höhere Gewalt ist 

jedes außerhalb des Einflussbereichs der jeweiligen Vertragspartei liegende 

Ereignis, durch das sie ganz oder teilweise an der Erfüllung seiner 

Verpflichtungen gehindert wird. Hierzu gehört jeder Umstand, der die Lieferung 

dauernd oder zeitweise, mit einer Dauer von mind. 14 Werktagen erschwert 

oder unmöglich macht, insbesondere Streckensperre, behinderte Schifffahrt, 

Streiks, Aussperrung, Naturkatastrophen, Feuer, Krieg, kriegsähnliche 

Ereignisse, Aufstand, behördliche Verfügung, Pandemie, usw. 

 

§ 5 Gefahrübergang und Entgegennahme des Liefergegenstandes 

 

5.1 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 

Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Kunden über. Beim 

Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 

zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit 

Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur 

Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine 

Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im 

Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des 

Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es 

gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.  

5.2 Auf Wunsch des Kunden wird auf seine Kosten die Ladung durch Berghammer 

gegen Bruch-, Transport-, Feuer-, und Wasserschäden versichert. 

 

 

 

 

 



§ 6 Eigentumsvorbehalt 

 

6.1 Die Firma Berghammer behält sich das Eigentum an allen Liefergegenständen 

bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher ihr aus der Geschäftsverbindung mit 

dem Kunden zustehender Forderungen vor. 

6.2 Der Kunde darf den Gegenstand weder verpfänden, noch zur Sicherung 

übereignen. Bei Pfändung, Beschlagnahme oder sonstige Verfügungen durch 

Dritte hat uns der Kunde unverzüglich zu benachrichtigen.   

6 Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir ohne Nachfrist berechtigt, durch 

einseitige Erklärung das Besitzrecht des Kunden zu beenden und Rückgabe 

des nicht verarbeiteten Materials zu verlangen. 

 

§ 7 Mängelrügen/ Haftung für Mängel/ Verjährung 

 

7.1 Wir haften grundsätzlich nicht für Mängel, die der Kunde bei Vertragsschluss 

kennt oder grob fahrlässig nicht kennt (§ 442 BGB). Weiterhin setzen die 

Mängelansprüche des Käufers voraus, dass er seinen gesetzlichen 

Untersuchungs- und Anzeigepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. 

Bei Baustoffen und anderen, zum Einbau oder sonstigen zur Weiterverarbeitung 

bestimmten Waren hat eine Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor der 

Verarbeitung zu erfolgen. 

7.2 Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so hat der Unternehmer die 

empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen auf Art, Menge, Beschaffenheit 

und zugesicherte Eigenschaften zu untersuchen. Offensichtliche Mängel hat er 

unverzüglich, spätestens binnen 14 Tagen nach Erhalt der Ware durch 

schriftliche Anzeige gegenüber Berghammer zu rügen.  

7.3 Mangelanzeigen sind gegenüber Berghammer unverzüglich, innerhalb von 14 

Tagen nach Bekanntwerden des Mangels schriftlich zu melden.  

7.4 Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir 

Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch 

Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die 

Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt 

unberührt. 

7.5 Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, 

dass der Kunde die fällige Vergütung bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, 

einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil der Vergütung 

zurückzubehalten. 

7.6 Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und 

Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu 

Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Kunde 

die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die 



Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den 

erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren. 

7.7 Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 

insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. 

Ausbau- und Einbaukosten tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der 

gesetzlichen Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls 

können wir vom Kunden die aus dem unberechtigten 

Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und 

Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit 

war für den Kunden nicht erkennbar. 

7.8 Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom 

Kunden zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den 

gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Kunde vom Kaufvertrag 

zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel 

besteht jedoch kein Rücktrittsrecht, es sei denn der Vertragspartner ist 

Verbraucher.  

 

 

§ 8 Sonstige Haftung 

 

8.1 Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen 

nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und 

außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 

8.2 Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen 

der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher 

Fahrlässigkeit haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen 

(z.B. Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur 

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit, 

b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 

(Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist 

unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise 

eintretenden Schadens begrenzt. 

8.3 Die sich aus 8.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber 

Dritten sowie bei Pflichtverletzungen durch Personen (auch zu ihren Gunsten), 

deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie 

gelten nicht, soweit ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 

Beschaffenheit der Ware übernommen wurde und für Ansprüche des Kunden 

nach dem Produkthaftungsgesetz. 



 

§ 9 Verjährung  

 

9.1 Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist 

für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit 

eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 

9.2 Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk oder eine Sache, die 

entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet 

worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die 

Verjährungsfrist gem. der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 

Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche 

Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1,76 Abs. 3, §§ 444, 

445b77 BGB). 

 

§ 10 Gerichtsstand/Erfüllungsort  

 

10.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-

Kaufrechts finden keine Anwendung.  

10.2 Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öf-

fentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist Erfüllungsort für sämtliche 

Verpflichtungen aus diesem Vertrag der Hauptsitz von Berghammer in 

Gewerbegebiet 17, 83139 Söchtenau.   

10.3 Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 

öffentlichrechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für 

alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz in Söchtenau.  

10.4 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden, einschließlich 

dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird hierdurch die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt 

 

§11 Datenschutzhinweis  

 

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten, 

insbesondere Ihre Kontaktdaten zur Abwicklung Ihrer Bestellung, so auch Ihre 

E-Mail-Adresse, wenn Sie uns diese angeben. Zur Bonitätsprüfung können wir 

Informationen (z.B. auch einen sogenannten Score-Wert) von externen 

Dienstleistern zur Entscheidungshilfe heranziehen und davon die Zahlungsart 

abhängig machen. Zu den Informationen gehören auch Informationen über Ihre 

Anschrift. Dies erfolgt zum Zwecke der Vertragsabwicklung, Art 6 Abs. 1b) 



DSGVO. Details entnehmen Sie bitte unser Datenschutzerklärung (www.florian-

berghammer.de/ueber-uns/datenschutz). 

 

§12 Widerrufsrecht 

 

12.1 Widerrufsbelehrung:  

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der Florian Berghammer 
GmbH mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter 
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

12.2 Muster Widerrufsformular:  

abrufbar über unsere Homepage (www.florian-berghammer.de/ueber-

uns/widerruf). 
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